
Satzung des 
Blau-Weiß Paderland 04 

 

 

§ 1  Name  
 

(1) Der Verein führt den Namen  

 

Blau-Weiß Paderland 04. 
 

(2) Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz "eingetragener 

Verein" in der abgekürzten Form "e. V.".  

 

(3)  Der Verein ist beim Schalker Fanclub Verband e. V. angemeldet.  

 

 

§ 2  Sitz 

 

Der Verein hat seinen Sitz in Paderborn.  

 

 

§ 3  Zweck des Vereins 

 

Der Förderverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch ideelle 

und materielle Förderung zur Unterstützung und zur Wahrung der Interessen des FC Schal-

ke 04 und der Fangemeinschaft.  

 

Dies geschieht u. a. durch die Teilnahme an Fußballturnieren der Fanclubs und an Freund-

schaftsspielen, die Organisation von Fahrten zu Heim- und Auswärtsspielen des FC Schalke 

04 einschließlich der Betreuung der Mitfahrenden (Kinder, Jugendliche, Behinderte), die Er-

bringung von gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Aufgaben nach Bedarf.  
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§ 4  Eintragung in das Vereinsregister 
 

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

 

 
§ 5  Eintritt der Mitglieder 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Minderjähri-

ge bedürfen der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. Die Zustimmung bedarf der 

Schriftform.  

 

(2)  Nicht rechtsfähige Vereine, Handelsgesellschaften und andere Personenvereinigun-

gen (auch BGB-Gesellschaften) werden nicht als Mitglieder aufgenommen.  

 

(3) Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein.  

 

(4) Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.  

 

(5) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung ei-

ner schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam.  

 

(6) Die Ablehnung durch den Vorstand ist in der Mitgliederversammlung anfechtbar. Die-

se entscheidet unanfechtbar über den Aufnahmeantrag.  

 

(7) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.  

 

 

§ 6  Austritt der Mitglieder 
 

(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. 

 

(2) Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat nur zum 

Schluss eines Kalenderjahres zulässig. 

 

(3) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Zur Einhaltung der Kündigungs-

frist (Absatz 2) ist rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein Mitglied des Vor-

stands erforderlich. 
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§ 7  Ausschluss der Mitglieder 
 

(1) Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluß. 

 

(2) Der Ausschluß aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. 

 

(3) Über den Ausschluß entscheidet auf Antrag eines Mitgliedes der Vorstand.  

 

(4) Der Vorstand hat seinen Antrag dem auszuschließenden Mitglied mindestens zwei 

Wochen vor der Vorstandssitzung schriftlich mitzuteilen. 

 

(5) Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den Aus-

schluß entscheidenden Vorstandsversammlung zu verlesen. 

 

(6) Der Ausschluß eines Mitglieds wird sofort mit der Beschlußfassung wirksam. 

 

(7) Der Ausschluß soll dem Mitglied durch den Vorstand unverzüglich mit eingeschriebe-

nen Brief bekannt gemacht werden. 

 

 
§ 8  Streichung der Mitgliedschaft 
 

(1) Ein Mitglied scheidet außerdem mit Streichung der Mitgliedschaft aus dem Verein 

aus. 

 

(2) Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied mit drei fortlaufenden 

Monatsbeiträgen im Rückstand ist und diesen Betrag auch nach schriftlicher Mah-

nung durch den Vorstand nicht innerhalb von zwei Wochen von der Absendung der 

Mahnung an voll entrichtet. Die Mahnung muß mit eingeschriebenem Brief an die 

letzte dem Verein bekannte Anschrift des Mitglieds gerichtet sein. 

 

(3) In der Mahnung muß auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewie-

sen werden. 

 

(4) Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt. 
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(5) Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt durch Beschluß des Vorstands, der dem 

betroffenen Mitglied nicht bekanntgemacht wird. 

 

 
§ 9  Mitgliedsbeitrag 

 

(1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. 

 

(2) Seine Höhe und Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. 

 

(3) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

 

(4)  Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.  

 

 
§ 10  Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind 

 

a) der Vorstand (§ 11 und § 12 der Satzung),  

b) die Mitgliederversammlung (§§ 13 bis 17 der Satzung).  

 

 

§ 11  Vorstand 

 

(1) Der Vorstand (§ 26 BGB) besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, 

dem Kassierer und dem Schriftführer. 

 

(2) Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam, wobei einer davon der Vorsitzen-

de oder der Kassierer sein muss. 

 

(3) Der Vorstand wird durch Beschluß der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

Jahren bestellt. Die Vorstandsmitglieder bleiben so lange im Amt, bis ein Nachfolger 

bestellt ist. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig, d. h. durch Rücktritt oder 

Tod aus, so ist das Ersatzmitglied des Vorstandes nur für die restliche Amtsdauer des 

Ausgeschiedenen zu wählen.  
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(4) Das Amt eines Mitglieds des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden aus dem Ver-

ein.  

 

(5) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

 

(6)  Eine Wiederwahl ist zulässig.  

 

 

§ 12  Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstands 

 

Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt  

(§ 26 Abs. 2 Satz 2 BGB), dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung von und zu allen 

sonstigen Verfügungen über Grundstücke (und grundstücksgleiche Rechte) sowie außerdem 

zur Aufnahme eines Kredits von mehr als     € (in Worten:   

         Euro) die Zustimmung der 

Mitgliederversammlung erforderlich ist.  

 

 
§ 13  Berufung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen 

 

 a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert, jedoch mindestens 

 b) jährlich einmal, möglichst in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres 

 c) bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstandes binnen 3 Monaten. 

 

(2) In dem Jahr, in dem keine Vorstandswahl stattfindet, hat der Vorstand der nach Abs. 

1 Buchst. b zu berufenden Versammlung einen Jahresbericht und eine (schriftliche) 

Jahresabrechnung vorzulegen und die Versammlung über die Entlastung des Vor-

stands Beschluß zu fassen. 

 

 
§ 14  Form der Berufung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist 

von 2 Wochen zu berufen. 
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(2) Die Berufung der Versammlung muß den Gegenstand der Beschlußfassung (= die 

Tagesordnung) bezeichnen. 

 

Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Einladung an die letzte bekannte Mitglie-

deranschrift. 

 

 

§ 15  Beschlussfähigkeit 
 

(1) Die Mitgliederversammlung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 

2. Vorsitzende.  

 

(2)  Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung. 

 

(3) Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist die Anwesen-

heit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich. 

 

(4) Ist eine zur Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins einberufene Mitglieder-

versammlung nach Absatz 2 nicht beschlußfähig, so ist vor Ablauf von 4 Wochen seit 

dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesord-

nung einzuberufen. 

 Die weitere Versammlung darf frühestens 2 Monate nach dem ersten Versammlungs-

tag stattfinden, hat aber jedenfalls spätestens 4 Monate nach diesem Zeitpunkt zu er-

folgen. 

 

(5) Die Einladung zu der weiteren Versammlung hat einen Hinweis auf die erleichterte 

Beschlußfähigkeit (Absatz 6) zu enthalten. 

 

(6)  Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereins-

mitglieder beschlußfähig. 

 

 

§ 16  Beschlussfassung 

 

(1) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens 5 der Anwesen-

den ist schriftlich und geheim abzustimmen. 
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(2) Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen (anwesenden) 

Mitglieder. 

 

(3) Zu einem Beschluß, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von 

drei Viertels der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

 

(4) Zur Änderung des Zwecks des Vereins (§ 3 der Satzung) ist die Zustimmung aller 

Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muß schrift-

lich erfolgen. 

 

(5) Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist eine Mehrheit 

von vier Fünfteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

 

(6) Stimmenthaltungen und bei schriftlicher Abstimmung ungültig abgegebene Stimmen 

zählen für die Mehrheiten der erschienenen Mitglieder (Absätze 2, 3 und 5) als NEIN-

Stimmen. 

 

 
§ 17  Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse 

 

(1) Über die in der Versammlung gefaßten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzuneh-

men.  

 

(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben. 

Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter 

die ganze Niederschrift. 

 

(3) Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 

 

 

§ 18  Kassenprüfung  
 

(1)  Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprü-

fer/innen.  

 

(2)  Kassenprüfer/innen dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein.  
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(3)  Eine Wiederwahl ist zulässig.  

 

 

§ 19  Ehrenmitgliedschaft   
 

(1)  Besonders verdiente Mitglieder können in der Mitgliederversammlung zum Ehren-

mitglied ernannt werden.  

 

(2)  Die Ehrenmitgliedschaft ist kostenlos.  

 

(3)  Ehrenmitglieder besitzen keine Stimmrechte und haben keinen Einfluss auf den Ver-

ein, sofern sie nicht zahlende Mitglieder sind.  

 

 

§ 20  Gründung von Unterabteilungen  
 

Der Verein kann bei Bedarf Unterabteilungen gründen.  

 

 

§ 21  Auflösung des Vereins 

 

(1) Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung (vgl. § 16 Abs. 5 der 

Satzung) aufgelöst werden.  

 

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand (§ 10 der Satzung). 

 

(3) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen zu jeweils 50 % an den SV Hei-

de Paderborn, Jugendabteilung, und dem Heide Musikzug, Paderborn, zu, die es je-

weils nur für Ausgaben im Bereich der Jugendarbeit verwenden dürfen. Dies gilt nicht, 

wenn mit ¾ -Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine andere gemeinnützige Ver-

wendung beschlossen wird.  

 

Paderborn,  

 

 


